
STAATSMINISTERIUM

DES INNERN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Kleine Anfrage der Abgeordneten Juliane Nagel (DIE LINKE)
Drs.-Nr.: 7/13598
Thema: Versammlungsgeschehen und Polizeieinsatz am 01.06.2023

in Leipzig

Sehr geehrter Herr Prasident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Am 1. Juni 2023 fand in Leipzig eine Demonstration aus Anlass des
Weltkindertages eine Demonstration unter dem Motto ‚Kämpfe verbin-
den - für ein besseres Morgen‘ statt. Diese von politischen Jugend-
gruppen organisierte Demonstration wurde von einem massiven Poli-
zeiaufgebot begleitet.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele Polizeikräfte und welche technischen Hilfsmittel waren im

Zusammenhang mit der Versammlung im Einsatz? (bitte nach Ver-

sammlungen, Einheiten und Dienststellen aufschlüsseln sowie auch

Anzahl der eingesetzten Spezialeinsatzkräfte, zivilen Kräfte und „Wie-
dererkenner“ angeben)

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Frage 2:

Aufgrund welcher Gefahrenprognose wurde der Kräfteeinsatz bemes-
sen, warum wurde dieser trotz Bitten der Versammlungsleiterin nicht

reduziert und hält es die Staatsregierung mit dem Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit für vereinbar, wenn eine Demonstration von außen

aufgrund der massiven Polizeiumschließung überhaupt nicht mehr
erkennbar ist und eine einschüchternde Wirkung entfaltet?

Im Vorfeld der Versammlung wurde eine Beurteilung der Lage durchgeführt.

In diese flossen die angezeigte Teilnehmendenzahl, die Aufzugsstrecke, der
zeitliche Rahmen sowie die örtlichen Gegebenheiten ein. Beachtung fanden
hierbei auch die im gesamten Innenstadtbereich begonnenen Aufbauarbei-
ten für das Stadtfest am folgenden Wochenende.
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Unter diesen Gegebenheiten erschien der vorgeplante Kräfteeinsatz geeignet, erforder-
lich und verhältnismäßig.

Der Aufzug wurde durch die Einsatzeinheiten der Polizei Berlin begleitet. Der Bitte der
Versammlunggsleiterin an die Polizei zur Kräftereduzierung konnte nicht gefolgt werden,
da bereits zu Versammlungsbeginn Transparente zusammengeknotet und erste Ver-
mummungen von Teilnehmenden festgestellt und dokumentiert wurden. In der weiteren
Folge wurde aus dem Aufzug heraus Pyrotechnik gezündet. Zudem konnten vermehrt
Sprechchöre mit beleidigendem Inhalt gegenüber den Beamtinnen und Beamten wahr-
genommen werden. Im Versammlungsverlauf kam es zunehmend und wiederholt zu
Vermummungen von Teilnehmenden.

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die polizeilichen Einsatzmaßnahmen
unverhältnismäßig waren.

Frage 3:
Von wie vielen Personen wurden im Kontext und nach der Versammlung Identitä-
ten festgestellt (bitte nach zugrunde liegendem Anlass und Rechtsgrundlage

aufschlüsseln) und was rechtfertigt den Einsatz von Handschelllen für die Durch-
führung dieser Identitätsfeststellungen?

Im Kontext des gegenständlichen Versammlungsgeschehens wurden anlassbezogen
Identitatsfeststellungen nach dem Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz
(SächsPVDG) zur Gefahrenabwehr vorgenommen. Dazu wurden keine Auflistungen
oder Erhebungen vorgenommen.

Hinsichtlich von Identitätsfeststellungen mit strafprozessualem Bezug wird auf die An-
lage 2 verwiesen. Es wurden sechs Identitätsfeststellungen in Bezug auf die Tatver-
dächtigen durchgeführt.

Die Anwendung von Handfesseln als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt obliegt der

Einzelfallentscheidung der jeweils vor Ort handelnden Einsatzkräfte. In die Entschei-
dung fließt das konkrete Verhalten eines Störers unter Wertung der Gesamtumstände
ein.

Frage 4:

Wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren und Ermittlungsverfahren wegen wel-
cher Straftatbestände wurden aus welchen wesentlichen Gründen gegen wie vie-

le Personen eingeleitet? (bitte nach Tatvorwurf, Tatort, Deliktsgruppe, politischer

Einordnung aufschlüsseln sowie Minderjährigkeit der Tatverdächtigen angeben)

Es wird auf die Anlage 2 verwiesen. Fünf Tatverdächtige sind erwachsen, ein Tatver-
dächtiger ist Jugendlicher. Ordnungswidrigkeiten wurden nicht bekannt.

Mit freündlichen Grüßen

_ |Z,
Armin Schuster

Anlagen: 2
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Einsatzkräfte:

Anlage 1
zu Drs.-Nr. 7/13598

 

Dienststelle

Organisationseinheit

Anzahl Einsatzkrafte

(teilweise gerundet)
 

Polizeidirektion Leipzig

- Fihrungsstab
- Verkehrspolizeiinspektion

- Kriminalpolizeiinspektion

- Inspektion Zentrale Dienste

-  Polizeireviere
- Stabsstelle Kommunikation

70

 

Polizeidirektion Chemnitz

- Inspektion Zentrale Dienste
-  Kriminalpolizeiinspektion

12

 

Polizeidirektion Zwickau

- Inspektion Zentrale Dienste

 

Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen

-  Einsatzeinheiten/Technische Einsatzeinheit

- Fachdienst Polizeihubschrauberstaffel

300

 

Polizeiverwaltungsamt Sachsen

- Abteilung 2

- Abteilung 4

 

Polizei Berlin

-  Einsatzeinheiten

110

 

Bundespolizei

- Bundespolizeiinspektion Leipzig

 

Hochschule der Polizei Sachsen (FH)  40
 

38 Einsatzkräfte verrichteten ihren Dienst in ziviler Kleidung. Sogenannte „Wiedererkenner“

kamen nicht zum Einsatz.
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Führungs- und Einsatzmittel

Anlage 1

zu Drs.-Nr. 7/13598

 

Dienststelle Einsatzmittel Anzahl
 

Prasidium der Bereitschaftspolizei Sachsen Polizeihubschrauber
Lautsprecherkraftwagen
Lichtmastkraftwagen
 

Polizeiverwaltungsamt Sachsen  RettungswagenBildübertragungswagen  
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